
Im Geist der benachbarten Kirche
Kirchensteuer FDP-Motion scheitert im Grossen Rat — Unternehmen bleiben steuerpflichtig

Unternehmen müssen im
Kanton Bern weiterhin Kir-
chensteuern bezahlen. Die
FDP ist gestern im Grossen
Rat mit einem Vorstoss zur
Abschaffung der Steuer-
pflicht für juristische Perso-
nen gescheitert.

Die Freisinnigen hatten ihr Be-
gehren unter dem Motto »Religi-
onsfreiheit für Unternehmerin-
nen und Unternehmer» lanciert.
Die Ablehnung fiel mit 119 ge-
gen 20 Stimmen und 13 Enthal-
tungen idar aus. Im Gegensatz
zu den Privatpersonen, die frei
seien, einer Kirchgemeinde an-
zugehören, hätten Unterneh-
men diese Wahlfreiheit nicht,
argumentierte die Urheberin
des Vorstosses, Brigitte Bolli
(FDPfBern). Sie seien gezwun-
gen, einen Teil ihrer Steuern für
die Landesldrchen zu bezahlen.

Hinter den Unternehmen
stünden oft Personen, die kei-
nen Bezug zu den Landesidr-
chen haben. Es sei »grundrecht-
lich unhaltbar, der Religions-
freiheit dieser Personen nicht
Rechnung zu tragen».

Die Regierung empfahl die
Motion zur Ablehnung, weil die

Landesidrchen gesamtgesell-
schaftliche Leistungen erbräch-
ten, die betragsmässig oft weit

die erhaltenen Kirchen-
steuern von Unternehmen hin-
ausgingen. Es sei somit nicht an-
gezeigt, den Kirchen den finan-
ziellen Rückhalt für dieses Enga-
gement zu entziehen. »Immer-
hin kennen 20 Kantone diese
Steuerpflicht», rechtfertige Kir-
chendirektor Werner Lugin-
bühl (SVP) deren Rechtmässig-
keit. Er mahnte, bei einer Strei-
chung müssten Kanton und Ge-
meinden einen Teil der jetzt
von den Kirchen erbrachten
Leistungen »Frei-
williges könnte zur bezahlten
Arbeit mutieren», sagte Lugin-
bühl und verwies auf das Risi-
ko, dass alles insgesamt teurer
werden könnte.

28 Millionen Franken
2006 flossen den drei Lan-

desldrchen (Reformierte, Katho-
liken und Christkatholiken) ins-
gesamt 28 Millionen Franken an
Steuern von Seiten der Unter-
nehmen zu. Das sind zwischen
13 und 14 Prozent der kirchli-
chen Einnahmen.

Die Gegner der Motion argu-
mentierten in der Debatte, die

Abschaffung der Kirchensteuer
würde neue Lasten für den Kan-
ton bringen. Das Argument der
gesamtgesellschaftlichen Leis-
tungen der Kirche stach die
Parteigrenzen hinweg. Andrea
Lüthi (SP/Wynigen) sagte, »Kir-
chen und Pfarrer sind 365 Tage
im Jahr und rund um die Uhr be-
reit. Sie helfen einfühlsam und
rasch, egal welcher Religion je-
mand angehört».

Roland Näf (SP/Muri) sprach
sich gegen die Motion aus, »weil
sich Unternehmen im Kanton
Bern nicht aus der sozialen Ver-
antwortung stehlen dürfen». Er
zeigte jedoch Verständnis für
das Anliegen und schlug als
Kompromiss eine Wahlsteuer
vor; das Unternehmen sollte bei
der Zweckbestimmung mitre-
den können. (uz, SDA)
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NACHBARN Vom Beschluss m Rathaus ist auch die beriacFibarte «Peter und PouI»-Kirche der ChristatFioIiken betroffen. uz

Zürich und Luzern gehen neue Wege

Die Befreiung der Unternehmen (juristi-
schen Personen) von der Kirchensteuer
kommt auch in anderen Kantonen regel-
mässig auf denTisch. Im Kanton Zug eiwa
scheiterte 2005 die Alternative Fraktion mit
entsprechenden Motionen klar. Im Kanton
Freiburg blitzte die FDP 2003 im Rahmen
der Beratung der neuen Kantonsverfassung
mit dem gleichen Anliegen imVerhältnis
van zwei zu eins ab. Auch eine Mandats-
steuer, welche den Steuerpflichtigen erlaubt
hätte, ihre Kirchensteuer wahlweise einer
Kirche oder einem Hilfswerk zukommen zu
lassen, scheiterte in Freiburg. Im Kanton
Glarus versuchten 2005 die Jungfreisinni-
gen 2005 mit einer Petition ihr Glück. Doch
die Glarner Regierung wies das Ansinnen
ab, es bestehe kein Handlungsbedarf.

Die SVP lancierte dasThema im Kanton
Zürid. seit 2005 gleich zweimal. Beide Male
scheiterte dieVolkspartei, lettmals im ver-
gangenen Mai. Bei der 2. Lesung des neuen
Kirchengesetzes, es kommt am 2. Juli ins
Zürdier Kantonsparlament, wird allerdings
der Forderung flechnung getragen. Im neu-
en Geselz heisst es ausdriiddidi, die Kir-
chen dürften die Unternehmenssteuern
nicht für kultische Zwecke verwenden.
Am 17Juni stimmen die Luzemer die
neue Kantonsverfassung ab. Darin ist die
Kirchensteuer für Unternehmen erstmals
explizit festgeschrieben.Allerdings dürfen
die Luzerner Kirchen die Steuern von Unter-
nehmen künftig nur nach für soziale und
kulturelle Zwecke verwenden. Die Kirchen
unterstülzen die neueVerfassung. luzl
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